
 Musikunterricht 
Unterrichtsvertrag 

zwischen  

Heike Kretschmer, 0176 47 2222 05, heikemusica@posteo.de, www.heikemusica.de 

Und 

Der Schülerin/dem Schüler 

Name: _____________________________________________ 

Gesetzlich vertreten durch: _____________________________ 

Anschrift: ___________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

 

Die Schülerin/der Schüler erhält Einzel-/Gruppenunterricht im Fach:______________________________ 

Der Unterricht wird in folgenden Einheiten gehalten: 

Wöchentlich:                                        oder                   14-tägig: 
30 Min.,__________ € pro Monat                                  60 Min.,____________€ pro Monat 
45 Min.,__________ € pro Monat 
60 Min.,__________ € pro Monat 

 

 

1.Anmeldung 

1.1 Die Anmeldung ist zum 1. eines jeden Monats möglich und bedarf der Schriftform. Das 
Unterrichtsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
Eine Probeeinheit wird mit _________€ vergütet und bei Fortsetzung in dem selben Monat 
angerechnet. 

1.2 Ab dem vereinbarten Vertragsbeginn kann per Dauerauftrag oder in Bar bezahlt werden. Die Zahlung 
wird monatlich zum 1. Im Voraus fällig, bzw in der ersten Stunde des Monats in Bar entrichtet. 

1.3 Kontoverbindung: IBAN: DE45 4306 0967 7023 084800 
                             BIC: GENODEM1GLS, Bank GLS-Bank 

 

2. Unterrichtsbeitrag 

Das Honorar ist ein Jahreshonorar und in 12 Raten monatlich im Voraus zahlbar. 

2.1 Für den vollen Jahresbeitrag werden 36 Unterrichtseinheiten (bzw 18 Einheiten bei 14-tägigen 
Unterricht) geleistet. 

2.3 Nicht in den Beiträgen enthalten sind Notenmaterial, Unterrichtsmaterial und Instrumente 

2.4 Wir behalten uns eine Anpassung der Unterrichtsbeiträge zum neuen Schuljahr vor. 

2.5 Zahlungsrückstände berechtigen zur fristlosen Kündigung des Vertrages. Zahlungsansprüche werden 
hierdurch nicht berührt 
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3. Unterrichtszeiten und Unterrichtsart 

3.1 Der Unterricht findet nach Absprache in den Räumlichkeiten der Lehrerin statt, oder bei den Schülern 
zu Hause. 

3.2 Die Festsetzung der Unterrichtstermine erfolgt nach persönlicher Absprache mit dem Lehrer. Der 
Unterricht findet an allgemeinen Schultagen statt. Es gilt die Ferienregelung der allgemein-bildenden 
Schulen vor Ort. Bewegliche Schulferientage vor Ort sind auch für den Lehrer bindend. 

3.3 Kann der Unterricht aus Gründen höherer Gewalt oder infolge behördlicher oder gesetzlicher 
Anordnung bzw. Regelung nicht in Präsenz stattfinden, findet der Unterricht online statt. 

 

4. Unterrichtsausfall 

4.1 Bei Verhinderung der Lehrkraft und Unterschreitung der 36 Einheiten wird der Unterricht nachgeholt. 

4.2 Für Unterrichtsstunden, die seitens der Schüler/innen versäumt werden, besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung oder Ersatzstunden. Bei längerer andauernden Krankheiten werden nach Absprache 
Sonderregelungen getroffen. 

 

5. Abmeldung 

5.1 Die Kündigung ist zweimal jährlich möglich: zum 1. April und zum 1. Oktober - 3 Monate im Voraus 

5.2 Abmeldungen außerhalb der in 5.1 genannten Termine (längerer Krankheit) können nur im Sonderfall 
berücksichtigt werden. In diesem Fall sind nach Absprache Einzelregelungen möglich. 

5.3 Zeigt sich, dass der Schüler in das Erlernen des Instrumentes nur unzureichend einsteigt, kann das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis seitens der Lehrkraft aufgelöst werden. 

 

6. Versicherung und Haftung 

Für Sachbeschädigungen, die durch den Schüler/der Schülerin entstanden sind, haftet der Schüler/die 
Schülerin bzw sein gesetzlicher Vertreter 

 

7. Datenschutz 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für den Zweck des Instrumentenunterrichts eingesetzt 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen der Unterrichtsbedingungen anfänglich oder nachträglich, 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt, diese bleiben vielmehr wirksam. Die beiden Parteien verpflichten sich in diesem Fall, 
eine rechtswirksame Bedingung zu vereinbaren, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bedingung tatsächlich am Nächsten kommt. 

 

Ort, Datum: _______________________________________________________________________ 

Heike Kretschmer___________________________________________________________________ 

Schülerin/Schüler: __________________________________________________________________ 

bzw. gesetzlicher Vertreter:____________________________________________________________ 


